
Zeitschrift: Tätigkeitsbericht / Internationales Komitee vom Roten Kreuz

Herausgeber: Internationales Komitee vom Roten Kreuz

Band: - (1991)

Rubrik: Zusammenarbeit in der Bewegung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 03.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


ZUSAMMENARBEIT IN DER BEWEGUNG

Tätigkeit der Organe der Bewegung

770A^L£ Ä077i:Ä£(/Z-
t/7VD ÄOJi/^LÄMOADÄWVFEÄEVZ

Am 26. November 1991 hat die Ständige
Kommission beschlossen, die XXVI. Interna-
tionale Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz,
die in Budapest stattfinden sollte, j/ne che zu
vertagen, weil trotz intensiver diplomatischer Be-
mühungen keine Einigung über die Art der pa-
lästinensischen Beteiligung erzielt werden
konnte. Das Internationale Komitee vom Ro-
ten Kreuz sowie die übrigen Organisationen der
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-
bewegung sind jedoch weiterhin davon über-
zeugt, dass die Bemühungen um die Vorberei-
tung der Konferenz von Budapest nicht umsonst
waren. In der Tat konnten zahlreiche Fragen
während der Vorbereitungsphase der Konferenz
mit verschiedenen Staaten erörtert und ein Teil
der bereits vorbereiteten Dokumente eingehend
innerhalb der Bewegung diskutiert werden. Die
Vertagung dieser Konferenz zwingt jedoch zu
neuen Überlegungen über die Art, wie sich die
Klippen vermeiden lassen, die zu einer derarti-
gen Entscheidung geführt haben, und allgemei-
ner gesehen, über das Verhältnis der
Regierungen zu den verschiedenen Organisatio-
nen der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung.

DEXEG/EÂ7Ï7WM T

Aufgrund der Vertagung der XXVI. Interna-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz
hat die Ständige Kommission auf ihrer Sitzung
vom 27. November beschlossen, die Dauer des
Delegiertenrates zu verlängern und seiner Ta-
gesordnung verschiedene Themen beizufügen,
die auf der Internationalen Konferenz hätten be-
handelt werden sollen.

Vom 28. bis 30. November ist also ein sehr
bedeutender Delegiertenrat zusammengetreten.
Zu Ehren der einladenden Nationalen Gesell-
schaft fand er unter dem Vorsitz von Reszö
Sztuchlik, Präsident des Exekutivkomitees und
Generalsekretär des Ungarischen Roten Kreu-
zes, statt.

Im Verlaufe seiner Arbeiten nahm der Dele-
giertenrat dreiundzwanzig Entschliessungen an.

Er setzte einen Arbeitskreis über die Zukunft
der Bewegung ein, der aus neun Mitgliedern be-
steht (zwei für das IKRK, zwei für die Interna-
tionale Föderation der Rotkreuz- und Rot-
halbmondgesellschaften und fünf Vertreter Na-
tionaler Gesellschaften, die durch den Präsiden-
ten der Föderation bezeichnet werden) und der
dem nächsten Delegiertenrat seinen Bericht vor-
legen wird. Ausserdem erneuerte und erweiter-
te er die Kommission über das Rote Kreuz, den
Roten Halbmond und den Frieden («eAe weiter
w/zterc).

Zahlreiche Entschliessungen

Dem Wunsch des IKRK entsprechend hat der
Delegiertenrat die Regelung über die Verwen-
dung des Zeichens durch die Nationalen Gesell-
Schäften angenommen und aufgrund der Ver-
tagung der XXVI. Internationalen Konferenz
beschlossen, sie den Staaten in einem Rundbrief
zur Zustimmung vorzulegen. Er bestätigte er-
neut die Notwendigkeit einer grösseren Harmo-
nisierung der Information innerhalb der
Bewegung, gab der Flüchtlingsaktion in der Be-
wegung neuen Auftrieb, sicherte dem Aktionsplan
über Frauen in der Entwicklungstätigkeit des
Roten Kreuzes und Roten Halbmonds seine Un-
terstützung zu, forderte die Bewegung auf, sei-
ne Tätigkeit zum Schutz der Kriegsopfer weiter
zu verfolgen, unterstrich die Bedeutung der hu-
manitären Hilfe in Situationen bewaffneter Kon-
flikte und nahm schliesslich eine Entschliessung
über den Schutz der Zivilbevölkerung gegen
Hungersnot in derartigen Situationen sowie ei-
nen Text über die Lage von Kindersoldaten an.

Des weiteren verabschiedete der Delegierten-
rat zwei Entschliessungen über Hilfsaktionen in
Friedenszeiten und regte einen Verhaltenskodex
über humanitäre Hilfe bei natürlichen oder tech-
nischen Katastrophen an. Er billigte ebenfalls
die Entwürfe der Kommission zur Finanzierung
des IKRK und prüfte die Berichte der Gemein-
samen Kommission IKRK/Föderation für die
Satzungen der Nationalen Gesellschaften und
des Kaiserin-Shöken-Fonds.

Der Delegiertenrat änderte auch die Bestim-
mungen über die Florence-Nightingale-Medaille
so, dass diese Auszeichnung nicht nur Kranken-
Pflegerinnen, sondern auch Krankenpflegern
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verliehen werden kann. Schliesslich rief der De-
legiertenrat zum Frieden in Jugoslawien auf und
legte Ort und Datum seiner nächsten Zusam-
menkunft fest, die 1993 in Grossbritannien statt-
findet.

Der Delegiertenrat nahm die Wasenf//c/ie/j
Ä/cM/we/i für die 90er Jahre an, die die Ver-
breitungsbemühungen weltweit dynamisieren
sollen. Sie werden von einer Entschliessung be-
gleitet, die das Rote Kreuz und den Roten Halb-
mond dazu anhalten, ihre bisher entfaltete
Tätigkeit zu verstärken. Bei dieser Gelegenheit
wurde ein allgemeiner Bericht über die Verbrei-
tungstätigkeiten, die seit der Annahme des er-
sten Aktionsprogramms im Jahre 1977 von den
Staaten und den verschiedenen Organisationen
der Bewegung durchgeführt wurden, vorgelegt.
Er beweist, dass Seminare, Lehrgänge und Vor-
träge seither immer häufiger und in immer gros-
seren Gebieten ständig umfangreichere Ziel-
gruppen angesprochen haben.

SJ/L/VD/GE /rOMA/ZSS/OA

Im Jahre 1991 tagte die Ständige Kommis-
sion fünf Mal unter dem Vorsitz von Dr. Ah-
mad Abu-Goura, Präsident des Jordanischen
Roten Halbmonds, und zwar am 23. April, am
3. September sowie am 20., 26. und 27. No-
vember.

Die Kommission widmete einen wesentlichen
Teil ihrer Arbeit der XXVI. Konferenz, deren
Vorbereitung sie statutengemäss überwachen soll
(Programm, Tagesordnung, Mitgliederliste und
Beobachter). Hierzu pflegte sie andauernde Kon-
takte sowohl innerhalb der Bewegung als auch
mit den Regierungen, vor allem mit einer Gruppe
von zehn Botschaftern in Genf, die regelmässig
von zwei Mitgliedern der Kommission konsul-
tiert wurden.

Die Ständige Kommission verlieh auch die an-
gesehene Auszeichnung der Henry-Dunant-
Medaille an fünf Persönlichkeiten der Interna-
tionalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung:
G. Baron Kraijenhoff (Niederländisches Rotes
Kreuz), Carlo Alberto Vera Martinez (Paragua-
yisches Rotes Kreuz), Frau Kamar Kazoon
Choura (Syrischer Roter Halbmond), Janos
Hantos (Ungarisches Rotes Kreuz) und William
Cassis (Föderation). Ausserdem ehrte die Stän-
dige Kommission postum das Andenken folgen-
der Mitglieder der Bewegung mit der Verleihung
der Henry-Dunant-Medaille: Faquir Yar und Za-
many Mohd Osman (einheimische Mitarbeiter

des IKRK, in Afghanistan verstorben), Walter
Berweger (Delegierter des IKRK, auf den Phi-
lippinen getötet), Juanito Patong (Mitglied des

Philippinischen Roten Kreuzes, zusammen mit
W. Berweger umgekommen), Peter Altweg (De-
legierter des IKRK, in Somalia umgekommen),
Graeme Whyte (ehemaliger Präsident des Nie-
derländischen Roten Kreuzes) sowie Alexandre
Hay, ehemaliger Präsident des IKRK.

Kommission über das Rote Kreuz,
den Roten Halbmond und den Frieden

Die im Jahre 1977 vom Delegiertenrat ge-
schaffene Kommission über das Rote Kreuz, den
Roten Halbmond und den Frieden ist 1991 zwei-
mal zusammengetreten, und zwar am 24. April
und 23. November.

Während der ersten Sitzung, die zunächst un-
ter dem Vorsitz des verstorbenen Alexandre Hay
stand und danach von Alan McLean (Australi-
sches Rotes Kreuz) präsidiert wurde, stellte die
Kommission auch Überlegungen über eine Neu-
definition ihres Mandats an. Im Laufe der De-
batten schälte sich ein breiter Konsens für die
Beibehaltung dieser Kommission als Ort der Re-
flexion und des privilegierten Dialogs innerhalb
der Bewegung heraus. Die gleiche Übereinstim-
mung ergab sich aus den Diskussionen über die
Anzahl der Sitzungen (im Durchschnitt zwei pro
Jahr) und über die Anzahl der Nationalen Ge-
Seilschaften, die Mitglieder sind.®

Am 23. November, kurz bevor der Delegier-
tenrat zusammentrat, hielt die Kommission ih-
re zweite Sitzung in Budapest ab. Unter dem
stellvertretenden Vorsitz von Alan McLean er-

® Die Kommission über das Rote Kreuz, den Roten Halb-
mond und den Frieden setzt sich neben ihren ständi-
gen Mitgliedern — IKRK und Föderation — aus
Vertretern 14 Nationaler Gesellschaften zusammen, de-
ren Anzahl im November 1991 vom Delegiertenrat auf
16 erhöht wurde. Es handelt sich um folgende Natio-
nale Gesellschaften: Ägyptischer Roter Halbmond, Ät-
hiopisches Rotes Kreuz, Australisches Rotes Kreuz,
Brasilianisches Rotes Kreuz, Französisches Rotes Kreuz,
Griechisches Rotes Kreuz, Kolumbianisches Rotes
Kreuz, Rotes Kreuz der Republik Korea, Rotes Kreuz
der Demokratischen Volksrepublik Korea, Malaysischer
Roter Halbmond, Nigerianisches Rotes Kreuz, Para-
guayisches Rotes Kreuz, Schwedisches Rotes Kreuz,
Sudanesischer Roter Halbmond, Tunesischer Roter
Halbmond, Ungarisches Rotes Kreuz. Ausserdem be-
schloss der Delegiertenrat, ein Rotationssystem der Mit-
glieder einzuführen und wählte Maurice Aubert,
Mitglied des IKRK, zum Präsidenten der Kommission.
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wies sie als erstes dem kurz zuvor verschiedenen
Alexandre Hay, Präsident von 1987 bis 1991,
Dank und Ehre.

Danach setzte sie ihre Überlegungen über ih-
re Rolle, ihre Tätigkeit und — gemäss dem Man-
dat, das ihr vom Delegiertenrat 1989 aufgetragen
wurde — über einen Vorschlag für ihre künfti-
ge Zusammensetzung fort. Schliesslich wurde
das Mandat der Kommission erweitert.

Ausserdem nahm die Kommission den Bericht
über die Weltkampagne zum Schutz der Kriegs-
opfer zur Kenntnis. Dabei stellte sie fest, dass
die Beteiligung der Nationalen Gesellschaften
am 8. Mai, dem ersten Tag dieser Kampagne,
ein Erfolg war und dass die globale Bilanz als
positiv bezeichnet werden kann, selbst wenn auf
dem Gebiet der Finanzierung und Leitung eines
solchen Unterfangens noch einige Lehren zu zie-
hen sind.

Schliesslich stellte die Kommission Überlegun-
gen über die Rolle an, die der Bewegung im Hin-
blick auf die Frage der Minderheiten zukommen
könnte. Diese Frage soll im Rahmen ihres er-
weiterten Mandats bearbeitet werden. Das The-
ma «Recht auf humanitäre Hilfe», das übrigens
auf der Tagesordnung des Delegiertenrates (s/eAe
oAen) stand, wurde ebenfalls angeschnitten.

Ad-hoc-Arbeitsgruppe gegen Rassismus
und Rassendiskriminierung

Diese im Oktober 1989 geschaffene Arbeits-
gruppe, die aus Vertretern der Nationalen Rot-
kreuzgesellschaften von Äthiopien, Schweden
und Jugoslawien, des IKRK und der Födera-
tion besteht, legte am 24. April der Kommis-
sion über das Rote Kreuz, den Roten Halbmond
und den Frieden ihren Bericht vor.

Die von der Ad-hoc-Gruppe durchgeführte
Umfrage — auf die 26 Nationale Gesellschaf-
ten geantwortet haben — zeigt, dass zwar noch
viele Gesellschaften vor dem Ausmass, der Viel-
schichtigkeit und manchmal den Gefahren des
Kampfes gegen kulturelle, ethnische und rassi-
sehe Diskriminierung in ihrem eigenen Land zu-
rückschrecken, dass jedoch diejenigen, die mit
der Bekämpfung solcher Diskriminierungen be-
gönnen haben, wertvolle Resultate erzielen
konnten. Es wird nun von der Bewegung erwar-
tet, dass sie ihre Bemühungen zur Verbreitung
ihrer Grundsätze und ihres Ideals der Solidari-
tät unter den Menschen verstärkt.

Angesichts der Feststellung, dass keine der
befragten Gesellschaften um ihre Vermittlung

in spezifischen Fällen gebeten hatte, setzte die
Gruppe ihrer Arbeit ein Ende. Ihr Protokoll
wurde in den Bericht aufgenommen, den die
Kommission über das Rote Kreuz, den Roten
Halbmond und den Frieden dem Delegiertenrat
vorlegte.

Beziehungen zu den
Organisationen der Bewegung
A^TTOAAZE GESETZ,VC7Z4/TEVV

Dialog und Kontakte

Das Jahr 1991, das schwerwiegende Umwäl-
zungen auf der internationalen Szene mit sich
brachte, verlangte vom IKRK verstärkte Bemü-
hungen, um den Dialog mit den Nationalen Ge-
Seilschaften zu vertiefen und sie noch stärker
an seiner Aktion zu beteiligen.

In dieser Perspektive haben der Präsident und
die Mitglieder des IKRK zahlreiche Missionen
bei Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften
unternommen, um sie über die Tätigkeit des
IKRK auf dem laufenden zu halten, sie um ihre
Meinung zu bitten, an Versammlungen der Be-
wegung teilzunehmen oder das IKRK bei Jubi-
läumsveranstaltungen zu vertreten.

So begab sich der Präsident des IKRK nach
Grossbritannien, Frankreich und Jordanien (Fe-
bruar), nach Italien (Februar, April und Juni),
nach Brasilien, Luxemburg und in die Bundes-
republik Deutschland (März), in die Vereinigten
Staaten (März und Juni) sowie nach Kuwait (Ok-
tober), um mit den Leitern der Nationalen Ge-
Seilschaften die Kontakte weiter auszubauen und
gleichzeitig Mitglieder der verschiedenen Regie-
rungen zu treffen.

Die Mitglieder des Komitees führten ebenfalls
Missionen mit dieser Zielsetzung durch. Rudolf
Jäckli und Jacques Forster begaben sich nach
Belgien bzw. Peru (März), Claudio Caratsch,
Vizepräsident des IKRK, führte Missionen in
Côte d'Ivoire und Benin (Juni) sowie in Nigeria
(Juni und November) durch. Anne Petitpierre
wohnte dem fünfzigsten Jahrestag des Ugandi-
sehen Roten Kreuzes bei (Juli), und Liselotte
Kraus-Gurny stattete den Rotkreuzgesellschaf-
ten von Fidschi und Neuseeland einen Besuch ab.

Auch auf regionaler Basis mass das IKRK dem
Dialog mit den Nationalen Gesellschaften gros-
se Bedeutung bei. So nahmen der Präsident des
IKRK, verschiedene Mitglieder des Komitees
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oder Verantwortliche der Institution an mehre-
ren bedeutenden regionalen Veranstaltungen teil
wie die 14. /«terameri&art/sc/ze Kon/erenz (Ot-
tawa, Juni), die 21. Ko«/<?/-e«z t/er araö/sc/ie/7
Ro/Arewz- J?ot/ta/ömo/7tJge5e/&c/!a/te« (Da-
maskus, August) und die 9. Kcw/mmz der
Ao/fcrewz- w«d RotAff/£mo/jtfgese//.s'c/zfl/,fe« der
ßö//:artto>!der (Athen, September).

Infolge der von verschiedenen Nationalen Ge-
Seilschaften unternommenen Demarchen trafen
der Präsident des IKRK, die Vizepräsidenten so-
wie die Mitglieder des Komitees und des Exeku-
tivrates mit Vertretern der Nationalen Gesell-
Schäften zusammen, die Mitglieder des Exeku-
tivrates der Föderation sind. Das IKRK organi-
sierte diese informelle Zusammenkunft am 31.
August und 1. September in Yverdon-les-Bains
(Schweiz). Die Teilnehmer an dieser Zusammen-
kunft, der ersten dieser Art, setzten sich das Ziel,
den Solidaritätsgeist unter den Organisationen
der Bewegung zu festigen sowie das Image und
die Aktion des Roten Kreuzes und Roten Halb-
monds zu verstärken, um den Herausforderun-
gen der Zukunft besser begegnen zu können.

Diese Zusammenkunft hat zur Klärung ver-
schiedener Probleme beigetragen, die sich der
Bewegung stellten, sei es im Zusammenhang mit
der sie umgebenden Welt oder mit ihrer eigenen
Organisation. Augrund dieses Erfolgs beschlos-
sen die Teilnehmer, eine zweite Begegnung glei-
eher Art zu organisieren.

Entwicklung der Nationalen Gesellschaften

Im Jahre 1991 hat das IKRK auf diesem Ge-
biet einen beachtlichen Beitrag geleistet. Im Rah-
men der ihm eigenen Kompetenzen setzte es sich
als erstes für die Vorbereitung und Stärkung der
Einsatzfähigkeit der Nationalen Gesellschaften
in Notsituationen (bewaffnete Konflikte) ein.
Die Golfkrise und der daraus entstandene Kon-
flikt sowie die Umwälzungen in Mittel- und Ost-
europa haben in diesem Bereich eine intensivere
Zusammenarbeit mit den Nationalen Rotkreuz-
und Rothalbmondgesellschaften dieser beiden
Regionen mit sich gebracht, ohne jedoch die Na-
tionalen Gesellschaften in Afrika, Asien und
Amerika zu vernachlässigen. Tatsächlich haben
Delegierte und Regionaldelegierte jede Gelegen-
heit wahrgenommen, um durch vermehrte Kon-
takte vor Ort die operationeile Einsatzfähigkeit
der Nationalen Gesellschaften zu stärken.

Das IKRK gewährte ausserdem technische und
juristische Unterstützung zur Bildung oder Neu-

Ordnung Nationaler Gesellschaften. Besondere
Hilfe wurde in Genf oder vor Ort den Nationa-
len Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften
angeboten, die bei der Ausarbeitung oder Re-
form ihrer Statuten darum baten.

Die Unterstützung der Programme zur Ver-
breitung des humanitären Völkerrechts und der
Grundsätze der Bewegung sowie der Ausbau der
Informationsdienste gehörten ebenfalls zu den
Prioritäten des IKRK, um noch wirksamer zur
Entwicklung der Nationalen Gesellschaften bei-
zutragen.

Des weiteren war das IKRK den Gesellschaf-
ten bei der Durchführung der Bestimmungen der
Genfer Abkommen behilflich, vor allem was die
geltenden Regeln über die Verwendung der Zei-
chen des roten Kreuzes und roten Halbmonds
anbelangt. Es unterstützte ausserdem die Bemü-
hungen der Nationalen Gesellschaften, die Staa-
ten zur Ratifizierung der Zusatzprotokolle
anzuhalten.

Schliesslich nahm das IKRK aktiv an der Aus-
bildung von Personal und Führungskräften der
Rotkreuz- oder Rothalbmondgesellschaften teil,
vor allem auf dem Gebiet des Suchdienstes und
der Ausbildung von Delegierten Nationaler Ge-
Seilschaften, die an Missionen des IKRK im Feld
teilnehmen sollen.

Kaiserin-Shöken-Fonds

Dieser Fonds wurde 1912 durch eine Spende
der Kaiserin von Japan geschaffen, um die Ent-
wicklung der Tätigkeit der Nationalen Gesell-
Schäften in Friedenszeiten zu fördern. Seitdem
erhielt der Fonds verschiedene Zuwendungen der
Kaiserfamilie, der Regierung, des Roten Kreu-
zes, verschiedener Verbände sowie der japani-
sehen Öffentlichkeit.

Der paritätische Ausschuss (Födera-
tion/IKRK), der mit der Verteilung der Erträge
des Kaiserin-Shöken-Fonds beauftragt ist, trat
am 19. März 1991 unter dem Vorsitz von Mau-
rice Aubert, Vizepräsident des IKRK, in Anwe-
senheit des Botschafters und Ständigen
Vertreters Japans bei der UNO in Genf zu-
sammen.

In Übereinstimmung mit den Kriterien, die
er sich 1990 gesetzt hatte (gerechtere geographi-
sehe Aufteilung, Priorität für Entwicklungspro-
jekte), beschloss der Ausschuss, bei der 70.
Verteilung der Erträge des Fonds die Nationa-
len Gesellschaften folgender Länder zu berück-
sichtigen: Südafrika, Costa Rica, Fidschi, Haiti,

138



Zu.jammenarôe/7 /nner/ia/ô der fleivegiin#

Mali, Marokko, Dominikanische Republik,
St. Kitts und Nevis, Seychellen, Tunesien und
Venezuela. Die Erträge sind für den Kauf von
Fahrzeugen und Ambulanzen bestimmt sowie
für Ausbildungsmaterial und Ausrüstungen im
Bereich des Gesundheitswesens und der Ersten
Hilfe, für sozialen Beistand und zur Finanzie-
rung von Jugendprogrammen.^

Französischer Fonds «Maurice de Madre»

Der französische Fonds «Maurice de Madre»
wurde 1970 geschaffen, um den Mitarbeitern
der Nationalen Gesellschaften, die im Dienste
der Bewegung Krankheiten und Verletzungen
davongetragen haben oder Unfällen zum Opfer
gefallen sind, sowie den Familien der Verstor-
benen Hilfe zu leisten. Der Vorstand des Fonds
trat am 26. Juni und am 12. Dezember 1991

am Hauptsitz des IKRK in Genf zusammen.
Nach Prüfung und Annahme des Finanzbe-

richts prüfte der Vorstand die ihm unterbreite-
ten Fälle. Vier Fälle erhielten eine positive
Antwort (Moçambique, Portugal, Ungarn und
El Salvador). In drei weiteren Fällen sind die
Zahlungen bereits im Gange (Haiti, Uganda und
Sri Lanka). Für vier Fälle werden weitere In-
formationen eingeholt (Benin, Nigeria, Philip-
pinen und Zaire). Ausserdem wurde dem
Vorstand mitgeteilt, er werde in Kürze die er-
warteten Informationen bezüglich der Bitte um
Unterstützung für die Familien von 23 Bengalis
erhalten, die bei einer Hilfsaktion während ei-
ner Naturkatastrophe ums Leben kamen.

Florence-Nightingale-Medaille

Die Kommission zur Verleihung der Florence-
Nightingale-Medaille, die aus Mitgliedern des
IKRK und dem Chefarzt der Institution besteht,
verleiht die höchste Auszeichnung, die ein Mit-
glied der Pflegeberufe innerhalb der Bewegung
erhalten kann.

Im Jahre 1991 trat die Kommission am 9.
April und am 24. Mai in Genf zusammen. Sie
verlieh die Medaille an 25 Krankenschwestern,
deren Kandidatur von den Nationalen Gesell-
Schäften folgender Länder eingereicht worden
war: Äthiopien, Australien, Bahamas, Volks-
republik China, Frankreich, Grossbritannien,

' Der Leser findet den detaillierten Bericht dieser 70.
Verteilung in der Äevite mter/tat/ona/e de /« Croix-
Rouge, Nr. 790, Juli/August 1991.

Island, Italien, Japan, Jugoslawien, Kanada,
Republik Korea, Lesotho, Neuseeland, Nieder-
lande, Philippinen, Polen, Sri Lanka, Trinidad
und Tobago.

Nach Annahme der Entschliessung 21 des De-
legiertenrates in Budapest wurden die Bestim-
mungen dieser Auszeichnung dahingehend
geändert, dass sie ab jetzt ebenfalls an Kran-
kenpfleger verliehen werden kann und nicht
mehr nur an Krankenschwestern.

/AJ£7?AC4 7mV4L£ EÖDÜ7L4 77CW
£>£7? /?O770?£t/Z-
t/AT> Ä0r/£4£.SM0ADGES£££SC7//1£7£A

Um innerhalb der Bewegung Einheit und So-
lidarität zu wahren, unterhalten das IKRK und
die Föderation regelmässige und eingehende
Kontakte, dies vor allem über operationelle Fra-
gen und im Zusammenhaig mit den Arbeiten
der Organe der Bewegung.

So wurde das IKRK als Beobachter zur
XXVII. Tagung des Exekutivrates und zur
VIII. Generalversammlung der Föderation ein-
geladen. Diese Tagungen fanden jeweils am
25. und 26. April in Genf und vom 26. bis
28. November in Budapest statt.®

Ebenso nahmen der Präsident und der Gene-
ralsekretär der Föderation als Beobachter an der
Tagung des Exekutivrates des IKRK am 11.
April und an der Versammlung des IKRK am
1. Mai teil.

Gemeinsame Sitzungen FÖDERATION/IKRK

Die Vertreter des IKRK und der Föderation
treffen sich auf formeller Basis im Rahmen «ge-
meinsamer Sitzungen», wo sich die Verantwort-
liehen der beiden Institutionen in Fragen
gemeinsamen Interesses aufeinander abstimmen.

Solche Sitzungen fanden am 29. Januar, 6.
Februar, 8. April, 23. September und 18. No-
vember am Sitz des IKRK oder der Föderation
statt. Dabei wurden insbesondere Fragen der
Vorbereitung für die grossen Zusammenkünfte
der Bewegung (XXVI. Konferenz, Delegierten-
rat), die Arbeiten ihrer Organe (Ständige Kom-
mission) und die Fortschritte der gemeinsamen
Studien und Projekte besprochen (zum Beispiel
die Weltkampagne zum Schutz der Kriegsop-

® Im Laufe dieser Tagung hat sich die Generalversamm-
lung für die Änderung des Namens der Liga ausge-
sprochen, die sich jetzt «Internationale Föderation der
Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften» nennt.
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fer, die Regelung über die Verwendung des

Zeichens).
Diese Sitzungen gaben ebenfalls Anlass zum

Informationsaustausch über laufende Tätigkei-
ten und Missionen gemeinsamen Interesses.

Gemeinsamer Ausschuss für die
Satzungen der Nationalen Gesellschaften

Der gemeinsame Ausschuss IKRK/Föderation
für die Satzungen der Nationalen Gesellschaf-
ten tagte acht Mal im Jahre 1991, und zwar am
6. Februar, 10. April, 23. Mai, 10. Juli, 10. Sep-
tember, 8. Oktober, 12. November und 18. De-
zember.

Gemäss den Entschliessungen VI der XXII.
Internationalen Konferenz und XX der XXIV.
Internationalen Konferenz prüfte der Ausschuss
Entwürfe für Satzungsänderungen von neunzehn
Nationalen Gesellschaften. Er verfolgte gleich-
zeitig den Entwicklungsprozess von neun im
Aufbau befindlichen oder vor der offiziellen An-
erkennung stehenden Gesellschaften®.

Der Ausschuss prüfte ausserdem die Fälle von
sechs Nationalen Gesellschaften, die interne
Schwierigkeiten der Neuorganisierung hatten
und von seiten der beiden internationalen Insti-
tutionen eine Unterstützung erbaten.

Schliesslich befasste sich der Ausschuss mit
den Antworten auf den Brief, den er am
26. November 1990 an die Rotkreuz- und
Rothalbmoridgesellschaften gesandt hatte,

® Auf der Basis dieser Arbeiten wurden 1991 drei Natio-
nale Gesellschaften vom IKRK anerkannt und mit al-
len Rechten als Mitglieder in die Föderation
aufgenommen: die Rotkreuzgesellschaft der Salomon-
Inseln, das Litauische Rote Kreuz und das Lettische
Rote Kreuz (bei diesen beiden Gesellschaften handelt
es sich um die Bestätigung der Anerkennung von 1923).

deren Statuten vor 1990 angenommen worden
waren. Die Ergebnisse dieser Arbeiten wurden
dem Bericht beigefügt, den der Ausschuss dem
Delegiertenrat im November 1991 vorlegte.
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Das IKRK, die Föderation und das Schwei-

zerische Rote Kreuz sind Mitglieder des Henry-
Dunant-Instituts und haben abwechselnd je zwei
Jahre dessen Vorsitz inne. Seit Oktober 1990
ist der Generalsekretär des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes, Hubert Bucher, Präsident des In-
stituts.

Im Jahre 1991 beteiligte sich das IKRK an
mehreren Studien und Projekten des Instituts,
vor allem in den Bereichen des humanitären Völ-
kerrechts und der Achtung der Grundsätze.

Ausserdem nahmen Mitarbeiter des IKRK an
verschiedenen, im Rahmen der Aktivitäten des
Instituts organisierten Kursen und Seminaren
als Lehrkräfte teil, vor allem:

am XVI. Einführungslehrgang in die inter-
nationale Tätigkeit des Roten Kreuzes und
Roten Halbmonds für Führungskräfte und
Freiwillige der Nationalen Gesellschaften, der
vom 20. bis 31. Mai in Genf stattfand und
Teilnehmer von 20 französischsprachigen Na-
tionalen Gesellschaften vereinigte;
einem Seminar für die Leiter von Strafvoll-
zugsbehörden der französisch- und eng-
lischsprachigen Länder Afrikas, das vom
4. bis 8. November auf Mauritius stattfand.
50 Teilnehmer aus 20 Ländern hatten dort
die Möglichkeit, ihre Erfahrungen auszutau-
sehen, die Organisation ihrer Strafvollzugs-
Systeme zu vergleichen und die Basis einer
gemeinsamen Politik auf diesem Gebiet zu
schaffen, die trotzdem die Eigenheiten jedes
Landes respektiert.
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